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tiinberuug ber £>oljmeffungloorfcgrlftcn in Saben.
9taeg ben SoUpglbeftimmungen bet ©roggerpgl. 93abifcgen
ftorft» unb Somänenbirettion nom 7. 3uni 1901 jur
Sfliniftetialoerorbnung nom 19. ©eptember 1899 über
bie £olpiaffe fonnten nur fftugholjftücte dou 40 cm
unb megt burdg boppelte „roagreegte unb fenîredgte SBtef*

fung oerglidgen" getneffen roerben, non fcgroädgeren 9tug»
boljftüden îonnte bte Soppelmcffung nur auf „äugen*
fdgetnlicg" niegt treilrunbe|jöljer angeroanbt roerben. Sie
Sorfcgrift bejroedte, ben Räufer oor Serluften infolge
SBucglunregelmägigteiten ju fdjü^en. ©oroeit fäöljer non
40 cm unb mehr SJtittenburdgmeffer in S3etracf)t famen,
tourbe biefe 2lbjicgt aucg erreicht ; ganbelte el fid) aber
um fcgroäcgete £öljer, beren Abnormität niegt ohne
roetterel tn bie Augen fprtngt. @o fonnten Sßucglunregel»
mägigteiten, bie bei ber SJleffung feine Serüdficgtigung
fanben, bal SDlagergebnil leidet gu ungunften bei Räuferl
beeinfluffen.

SSBenn el aud) anerfannt roerben mug, baff manege
ftorftämter bemüht roaren, ben Räufer aucg bort oor
Benachteiligungen gu fdgügen, roo el ftdg um ftöljer oon
geringerem Surdgmeffer all 40 cm banbelte, fo fcgien
bod) ber SBunfdg nach SeraDgemeinerunq ber bie Soppel*
meffuitg oorfcgreibenben Seftimmung febr berechtigt gu
fein, geigten fiçh boch fortlaufenb gum Seil beträchtliche
Sifferenjen jroifdgen ben forfiamtlief) feftgefteüten Staffen
unb ber fJtacgmeffuug bei ^olgfäuferl gu ungunften bei
letzteren.

Sie fich tiäufenben Sefcgroerben über bie roirtfd^aft=
liehen fJtacgtetle ber bie Soppelmeffung einel großen
Seilel ber |)ölger aulfdgliegenben Sermeffunalart nacg
ben oben ermähnten Sorfcgciften haben ben „Serein oon
.Sjolgintereffenten ©üDroeftoeutfcglanbl" fdbon im 3agre
1910 oeranlagt, bei ber babifegen ©taatlforftoerroaltung
um eine Aulbegnung ber Seftimmungen über bie An*
roenbutig ber Soppelmeffung Dorftellig gu roerben.

$n anerfennenlroerter SBeife hat nun bem „3entral»
blaü" gufolae auf roeitere Sorftellungen bei Seretn! bie

©rogh. gorft= unb Somänenbirettion in Rarllcuhe ben

angeführten Abfag obiger Serorbnung burch folgenbe
Seftimmung etfegt:

„Sei ben iRabelgoljftämmen ber 1., 2. unb 3. RIaffe,
ben 9labelhoIgabfdhnitten ber 1. unb 2. RIaffe unb beim

Saubftammholg ber 1. bil etnfchl. 5. Rl., ebenfo bei allen
augenfcgetnlicg nicht fretlrunben fpötjern ift ber äJJitten*

burchmeffer burch boppelte, roenn tunlid), ben grögten
unb fletnften Surcgmeffer erfaffenbe SReffung oerglichen,
gu ermitteln roobei Srucgteile etnel ©entimeterl auger
Setracgt bleiben, Abnorme Serbidungen ober Serbün-
nunqen finb bei ber Sermeffnng gu oermeiben; in folcgen
fällen ift ber Surcgmeffer an ber nächften normalen
©teile abgunehmen."

SBährenb beim Saubgolg bie Soppelmeffung burch
bte neue Serorbnung auf alle ©tammgoljtlaffen aulge*
behnt roorben ift, finb beim fftabelbolg auger ben Ab*
fegnitten ber 1. unb 2. RIaffe nur bie fpölger ber 1., 2.

unb 3. ©tammholgflaffe oerglicgen gu meffen, eine An*
roenbung biefel Sfteffungloerfagrenl auf bte iRabelgolg*
ftämme ber 4. unb 5. RIaffe finbet alfo nicht ftatt. SBenn

man inbeffen in Betracht gtegt, bag gut bte |jälfte ber
Ulabelholgftämme ber 3. Rl. — 16 m lang, mit einem

minbeften Surcgmeffer oon 17 cm bei 16 m Sänge —
einen geringeren Surcgmeffer all 30 cm hat unb infolge*
beffen bie Soppelmeffung beim fftabelgotj nach ber neuen
Seftimmung auf SUliltenftärfen oon etroa 25 cm aul*
gebegnt roirb, fo roirb man rücfhaltlol gugeben müffen,
bag mit ihr ein gang beträchtlicher ^ortfegritt, für ben
bie babifege ©taatlforftoerroaltung Anerfennung unb
Sanf oerbieut, ergielt roorben ift. Seim Saubgolg er-

fireett ftcg bal Serfagren ber Soppelmeffung fogar auf
©tämme oon SJlittenftärfen bil gu 20 cm.

Seacgtenlroert aul ber neuen Seftimmung ift ferner
bie Anorbnung, roonad) burdg bie Soppelmeffung ber
„grögte" unb „tletnfte" Surcgmeffer gu erfaffen ift, roä'g»
renb bie alten Sorfdjriften bort, roo bie Soppelmeffung
fdjon oorgefegen roar, oon „roagredgter" unb „fenfredgtet"
yjlvffung fpradgen. Sie roagreegte unb fentreegte 9Jtef=

fung erfolgt betanntlicg nicfjt immer in ber fRidgtung
bei grögten unb türgeften Surcgmefferl, befonberl bann
niegt, roenn ber ©tannn fo liegt, bag bie roagreegte begro.

fenfeedgte SUeffung niegt ogne roeiterel mit ber SJticgtung
bei grögten begro. türgeften Surcgmefferl gufanimenfällt.
©I gatte bager ber Serein oon S)oIgintereffenten ©üb*
roeftbeutfcglanbl bei feinem ©intreten für bie roeitere

illulbegnung ber Soppelmeffung barauf gingeroiefen, bag
el roefentlid) bagu beitragen roürbe, etne ben praftifegen
©rforberniffen mehr entfptecgenbe £)anbgabung ber 9Jlef*

futigloorfcgriften gu ermöglichen, roenn in ben Sorfcgrifteu
gum tJlulbrud gebraegt roerben roürbe, bag bie roagreegte
unb fenfreegte SJleffimg gur JeftfteBung bei ällagel ber
„breiten unb fdpitalen ©eile" bei ©tammel bienen foil.
Ste ©rogg fÇorft* unb Somänenbirettion gat alfo nun*
megr aud) biefer Anregung bei Sereinl in bantenlroerter
SBeife ftattgegeben. („^olg* unb Saufa^*3l9'")

Siteratur*
Qagrbud) ber öfterreidfifegen Sau* unb teramifdgen

^nbufme (^nbuftrtc ber ©tetne Unb ©eben, ©lal
unb ißorgeUnn 1913). |>eraulgegeben oon fRubolf
fjanel. Rompagoerlag 1X./2, Söibetgofergaffe 7, SBten.
894 ©eiten. B^l ffr. 5.50.

Sou biefem aulgegeicgneten Olacgfcglageroert, bal einen
©eparatabbrud aul bem grogen Qagrbud) ber öfter*
reiegifegen ^nbuftrte bilbet, ift foeben ber ^agrgang 1913
erfegtenen. ffür jeben, ber an ber Sau* unb teramifdgen
3nbuftrie irgenbroelcgel Qntereffe nimmt, unb fieg niegt
bal groge 3ag*l>ucg ber öfterreiegifdgen Qnbuftrte an*
fegaffen roitl, ift biefe ganblidge ©pegialaulgabe unent*
begrlicg. ©ie enthält färntlicge ffirmen ber öfterreiegifdgen
Sau* unb feramifegen Qnbuftrte. Sie Sarfteüung um*
fagt ben genauen ffirmaroortlaut unb älbreffe, bie ißer*
fonalien unb alle roiegtigen Setrieblmertmale (9lrt unb
Umfang ber Srobuftion, Slrbeitergagl, ülrt unb ©tärte
ber oerroenbeten motorifegen Rraft, ©jportriegtung, Sele*

gramm Slbreffen, Seiephonnummern, r|3of4fpartaffen ufro.).
Sen groelten Seil bilbet etne internationale ^ubuftrie*
ftattfiiE ber Sauinbuftrie unb bie Sarftellung ber ein*
fcglägigen Rartelle. Saran fcgliegt fieg bal oollftänbige
ÜBarenoergeicgnil aul bem ^agrbuege ber öfterreiegifdgen
3nbuftrie, roelcgel unter faft 7000 3lrtiteln fämtlicge
ffirmen anführt, roelcge biefelben erjeugen, unb bager
tnlbefonberc für fjlnbuftrien, roelcge, fei el all Steferanten,
fei el all Slbnegmer feibft, in engftem Rontatt mit anbern
3nbuftrien ftegen, ein Se^uglquellenregifter oon unfdgäg*
barem SBBerte barftellt. Siefer Surlle bei SBerfel fdgetnt
bie fRebattion im legten fjugrgung befotibere Slufmert*
famfeit jugeroenbet p gaben unb jaglretcge ©tiegproben
überjeugen, bag gier ein überaul goger ©rab oon Soll*
ftänbigieit unb 3uoerläffigfeit erreiegt ift. Ser neue $agï'
gang roirb biefem roeitoerbreiteten SBerf, beffen Objet*
iioität bureg ben ootlftänbigen Slusfcglug bepglter ©in»
fcgaltungen aul bem rebatlioneüen Sejt gefidgert ift, ge»

roig jaglretcge neue ffreunbe geroinnen.

Sk. Z

Änderung der Holzmessungsvorschriften in Baden.
Nach den Vollzugsbestimmungen der Großherzogl, Badischen
Forst- und Domänendirektion vom 7. Juni 1901 zur
Ministerialverordnung vom 19. September 1899 über
die Holzmasse konnten nur Nutzholzftücke von 40 cm
und mehr durch doppelte „wagrcchte und senkrechte Mes-
sung verglichen" gemessen werden, von schwächeren Nutz-
Holzstücken konnte die Doppelmessung nur auf „äugen-
schetnlich" nicht kreisrunde Hölzer angewandt werden. Die
Vorschrift bezweckte, den Käufer vor Verlusten infolge
Wuchsunregelmäßigkeiten zu schützen. Soweit Hölzer von
40 cm und mehr Miltendurchmesser in Betracht kamen,
wurde diese Absicht auch erreicht; handelte es sich aber
um schwächere Hölzer, deren Abnormität nicht ohne
weiteres in die Augen springt. So konnten Wuchsunregel-
Mäßigkeiten, die bei der Messung keine Berücksichtigung
fanden, das Maßergebnis leicht zu ungunsten des Käufers
beeinflussen.

Wenn es auch anerkannt werden muß, daß manche
Forstämter bemüht waren, den Käufer auch dort vor
Benachteiligungen zu schützen, wo es sich um Hölzer von
geringerem Durchmesser als 40 cm handelte, so schien
doch der Wunsch nach Verallgemeinerung der die Doppel-
Messung vorschreibenden Bestimmung sehr berechtigt zu
sein, zeigten sich doch fortlaufend zum Teil beträchtliche
Differenzen zwischen den forstamtlich festgestellten Massen
und der Nachmessung des Holzkäufers zu ungunsten des
letzteren.

Die sich häufenden Beschwerden über die wirtschaft-
lichen Nachteile der die Doppelmessung eines großen
Teiles der Hölzer ausschließenden Vermessungsart nach
den oben erwähnten Vorschriften haben den „Verein von
Holzinteressenten Südwestoeuischlands" schon im Jahre
1910 veranlaßt, bei der badischen Staatsforstverwaltung
um eine Ausdehnung der Bestimmungen über die An-
Wendung der Doppelmessung vorstellig zu werden.

In anerkennenswerter Weise hat nun dem „Zentral-
blatt" zufolge auf wettere Vorstellungen des Vereins die

Großh. Forst- und Domänendireklion in Karlsruhe den

angeführten Absatz obiger Verordnung durch folgende
Bestimmung ersetzt:

„Bei den Nadelholzstämmen der 1., 2. und 8. Klasse,
den Nadelholzabschnitten der 1. und 2. Klasse und beim
Laubstammbolz der 1. bis einschl. 5. Kl, ebenso bei allen
augenscheinlich nicht kreisrunden Hölzern ist der Mitten-
durchmesser durch doppelte, wenn tunlich, den größten
und kleinsten Durchmesser erfassende Messung verglichen,
zu ermitteln wobei Bruchteile eines Cenümeters außer
Betracht bleiben. Abnorme Verdickungen oder Verdün
nungen sind bei der Vermessung zu vermeiden; in solchen

Fällen ist der Durchmesser an der nächsten normalen
Stelle abzunehmen."

Während beim Laubholz die Doppelmessung durch
die neue Verordnung auf alle Slammholzklassen ausge-
dehnt worden ist, sind beim Nadelbolz außer den Ab-
schnitten der 1. und 2. Klasse nur die Hölzer der 1., 2.

und 3. Slammholzklasse verglichen zu messen, eine An-
wendung dieses Messungsversahrens auf die Nadelholz-
stämme der 4. und 5. Klasse findet also nicht statt. Wenn
man indessen in Betracht zieht, daß gut die Hälfte der
Nadelholzstämme der 3. Kl. — 16 m lang, mit einem

mindesten Durchmesser von 17 ein bei 16 m Länge —
einen geringeren Durchmesser als 30 cm hat und infolge-
dessen die Doppelmessung beim Nadelholz nach der neuen
Bestimmung aus Miltenstärken von etwa 25 cm aus-
gedehnt wird, so wird man rückhaltlos zugeben müssen,

daß mit ihr ein ganz beträchtlicher Fortschritt, für den
die badische Slaatsforstoe, waltung Anerkennung und
Dank verdient, erzielt worden ist. Beim Laubholz er
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streckt sich das Verfahren der Doppelmessung sogar auf
Stämme von Miltenstärken bis zu 20 cm.

Beachtenswert aus der neuen Bestimmung ist ferner
die Anordnung, wonach durch die Doppelmessung der
„größte" und „kleinste" Durchmesser zu erfassen ist, wäh-
rend die alten Vorschriften dort, wo die Doppelmessung
schon vorgesehen war, von „wagrechter" und „senkrechter"
Messung sprachen. Die wagrechte und senkrechte Mes-
sung erfolgt bekanntlich nicht immer in der Richtung
des größten und kürzesten Durchmessers, besonders dann
nicht, wenn der Stamm so liegt, daß die wagrechte bezw.
senkrechte Messung nicht ohne weiteres mit der Richtung
des größten bezw. kürzesten Durchmessers zusammenfällt.
Es hatte daher der Verein von Holzinteressenten Süd-
Westdeutschlands bei seinem Eintreten für die weitere
Ausdehnung der Doppelmessung darauf hingewiesen, daß
es wesentlich dazu beilragen würde, eine den praktischen
Erfordernissen mehr entsprechende Handhabung der Mes-
sungsvorschriften zu ermöglichen, wenn in den Vorschriften
zum Ausdruck gebracht werden würde, daß die wagrechte
und senkrechte MJsung zur Feststellung des Maßes der
„breiten und schmalen Seite" des Stammes dienen soll.
Die Großh Forst- und Domänendirektion hat also nun-
mehr auch dieser Anregung des Vereins in dankenswerter
Weise stattgegeben. („Holz- und Baufach-Ztg.")

Literatur.
Jahrbuch der österreichischen Bau- und keramischen

Jnduslrle (Industrie der Steine llnd Eiden, Glas
und Porzellan 1913). Herausgegeben von Rudolf
Hanel. Kompaßverlag I X./2. Widerhosergasse 7, Wien.
894 Seiten. Preis Fr. 5.50.

Von diesem ausgezeichneten Nachschlagewerk, das einen
Separalabdruck aus dein großen Jahrbuch der öfter-
reichischen Industrie bildet, ist soeben der Jahrgang 1913
erschienen. Für jeden, der an der Bau- und keramischen
Industrie irgendwelches Interesse nimmt, und sich nicht
das große Jahrbuch der österreichischen Industrie an-
schaffen will, ist diese handliche Spezialausgabe unent-
behrlich. Sie enthält sämtliche Firmen der österreichischen
Bau- und keramischen Industrie. Die Darstellung um-
faßt den genauen Firmawartlaut und Adresse, die Per-
sonalien und alle wichtigen Betriebsmerkmale (Art und
Umfang der Produktion, Arbeiterzahl. Art und Stärke
der verwendeten motorischen Kraft, Exportrichlung, Tele-
gramm Adressen, Telephonnummern, Postsparkassen usw.).
Den zweiten Teil bildet eine internationale Industrie-
statistik der Bauindustrie und die Darstellung der ein-
schlägigen Kartelle. Daran schließt sich das vollständige
Warenverzeichnis aus dem Jahrbuche der österreichischen
Industrie, welches unter fast 7000 Artikeln sämtliche
Firmen anführt, welche dieselben erzeugen, und daher
insbesondere für Industrien, welche, sei es als Lieferanten,
sei es als Abnehmer selbst, in engstem Kontakt mit andern
Industrien stehen, ein Bezugsquellenregifter von unschätz-
barem Werte darstellt. Dieser Partie des Werkes scheint
die Redaktion im letzten Jahrgang besondere Aufmerk-
samkeit zugewendet zu haben und zahlreiche Stichproben
überzeugen, daß hier ein überaus hoher Grad von Voll-
ständigkeit und Zuverlässigkeit erreicht ist. Der neue Jahr-
gang wird diesem weilverbreiteten Werk, dessen Objek-
lioität durch den vollständigen Ausschluß bezahlter Ein-
schaltungen aus dem redaktionellen Text gesichert ist, ge-
miß zahlreiche neue Freunde gewinnen.
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